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Stellungnahme zur Bauleitplanung 

(Gewässerschutz) 

 

 

Bauleitplanung Wipperfürth; Bebauungsplan Nr. 84 Gewerbeflächen Niederwipper, 1.Änd. 

 

 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung liegt zum Teil im gesetzlich, festgesetzten 

Überschwemmungsgebiet (ÜG) der „Wupper“. Sämtliche Veränderungen innerhalb des 

derzeitig festgesetzten Überschwemmungsgebietes unterliegen den Regelungen der 

§§ 78ff des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).  

 

Um aus hochwasseraufsichtlicher Sicht eine gesicherte Aussage dazu machen zu können, 

ob die Regelungen des §78 (1) WHG anzuwenden sind, ist seitens der Stadt Wipperfürth 

genauer darzustellen, in wieweit das ÜG durch die zukünftig mögliche Bebauung in 

Anspruch genommen wird. Dies bezieht sich insbesondere auf den Böschungsbereich der 

zukünftigen Stellplatzfläche zur Wupper hin. 

 

Aus hochwasseraufsichtlicher Sicht bestehen aus vorgenannten Gründen derzeit 

Bedenken gegen die 1.Änderung des BP 84 „Gewerbeflächen Niederwipper“ 

 

 

 

gez. Küster 
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Von: Bauleitplanung  

Gesendet: Mittwoch, 9. September 2020 17:35 

An: Leiter, Karin  

Betreff: Bebauungsplan Nr. 84 Gewerbeflächen Niederwipper 

Sehr geehrte Frau Leiter, 

am 12.08.2020 habe ich Ihnen die Stellungnahme des Kreises zum Bebauungsplan Nr. 84 
Gewerbeflächen Niederwipper gesendet. 

Vom Kollegen der die Landschaftspflege und den Artenschutz beurteilt, habe ich verspätet eine 
Stellungnahme erhalten. 

Diese möchte ich Ihnen dennoch zur Kenntnis übersenden: 

Landschaftspflege, Artenschutz 

Gegen den Bebauungsplan Nr. 84 „Gewerbeflächen Niederwipper“ 1. Änderung, der 

Stadt Wipperfürth, bestehen aus landschaftspflegerischer Sicht grundsätzliche 

Bedenken. Jede zusätzliche bauliche Erweiterung durch Versiegelung oder 

Teilversiegelung in der ökologisch hochwertigen Wipperaue ist aus Gründen des Natur- 

und Landschaftsschutzes abzulehnen. 

Dies zumal die fragliche KFZ- Stellfläche im rechtskräftig ausgewiesenen 

Naturschutzgebiet N 5 „Wupperaue“ und im unmittelbaren Randbereich zum FFH- 

Gebiet „Wupper und Wipper bei Wipperfürth“ gelegen ist.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die im B- Planentwurf zitierte 

Landschaftsschutzgebietsverordnung vom 15. 05.2005 zwischenzeitlich durch den 

Landschaftsplan Nr. 6 „Wipperfürth“ abgelöst wurde, ich bitte im weiteren Verfahren 

um Berücksichtigung. 

  

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 

gez. 

Thomas Schmidt 

<image003.jpg> 

Amt für Planung, Entwicklung und Mobilität 

 

Moltkestr. 34 

51643 Gummersbach 

Telefon 02261 88-6105 

Fax 02261 88-972-6105 

thomas.schmidt@obk.de 

http://www.obk.de  
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
die Hansestadt Wipperfürth hat beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 84 in 

ihrem östlichen Ortsteil Niederwipper aufgrund eines Erweiterungswunsches 

eines Gewerbebetriebs zu ändern.  
 

Das bisherige Gewerbegebiet grenzt an das FFH-Gebiet DE 4801-301 "Wupper 

u. Wipper bei Wipperfürth" und liegt teilweise im Naturschutzgebiet sowie im 

festgesetzten Überschwemmungsgebiet (ÜSG) Obere Wupper von 

Hückeswagen bis Marienheide.  
Die Erweiterung der Gewerbeflächen zur Herstellung von PKW-Stellplätzen 

bedeutet eine Anschüttung von Teilen des ÜSG und damit einen Verlust von 

Retentionsraum bei Hochwasser.  
Das ist nach § 78 Abs. 1 WHG verboten.  
Die Untere Wasserbehörde kann hier nur auf Nachweis eine 

Ausnahmegenehmigung erteilen, wenn der verlorene Retentionsraum so 

ausgeglichen wird, dass die festgesetzten Überschwemmungsflächen nicht 

vergrößert werden bzw. der Hochwasserspiegel nicht erhöht wird oder 

bauliche Anlagen und schützenswerte Flächen nicht negativ beeinflusst 

werden und Gefahren für Leib und Leben auf jeden Fall ausgeschlossen 

werden. Es kann ein Ersatzgeld für Hochwasserschutz von der UWB festgesetzt 

werden, welches zum Ausgleich von verlorenem Retentionsraum verwendet 

werden muss.  
Aktuell hat der Wupperverband aufgrund einer Vielzahl von ähnlichen 

Baumaßnahmen in den vergangenen Jahren und erhöhter 

Hochwassergefahren im Zuge des Klimawandels (Starkregenereignisse) eine 

Studie zur hydraulischen Optimierung vorhandener bzw. Gewinnung neuer 

Retentionsflächen an der Oberen Wupper in Auftrag gegeben.  
Wenn durch die Maßnahme (Bau im Überschwemmungsgebiet) negative 

Auswirkungen auf die unmittelbare Umgebung bzw. Schäden durch 

Überflutung vorher nicht betroffener Gebäude oder Verkehrswege bzw. 

Plätze eintreten, ist der Wupperverband nicht schadensersatzpflichtig bei 

Hochwasser.  
Sollte die Anschüttung und damit der Bebauungsplan unter der Bedingung 

zur Herstellung von Ausgleichsflächen-/-räumen genehmigt werden, könnte 

der Wupperverband hier beauftragt werden, diese Ausgleichsmaßnahme aus 

den Ergebnissen o.g. Studie auszuführen.  
  
Freundliche Grüße 
Dipl.-Ing. H.-Rupert Pischel 
......................................................... 
Wupperverband 
T4 - Gewässerentwicklung - / TÖB 
Untere Lichtenplatzer Str.100 
42289 Wuppertal 
Tel. +49 202 583 281 
Fax +49 202 583 555281 
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Von: Bauleitplanung  

Gesendet: Mittwoch, 9. September 2020 17:35 

An: Leiter, Karin  

Betreff: Bebauungsplan Nr. 84 Gewerbeflächen Niederwipper 

Sehr geehrte Frau Leiter, 

am 12.08.2020 habe ich Ihnen die Stellungnahme des Kreises zum Bebauungsplan Nr. 84 
Gewerbeflächen Niederwipper gesendet. 

Vom Kollegen der die Landschaftspflege und den Artenschutz beurteilt, habe ich verspätet eine 
Stellungnahme erhalten. 

Diese möchte ich Ihnen dennoch zur Kenntnis übersenden: 

Landschaftspflege, Artenschutz 

Gegen den Bebauungsplan Nr. 84 „Gewerbeflächen Niederwipper“ 1. Änderung, der 

Stadt Wipperfürth, bestehen aus landschaftspflegerischer Sicht grundsätzliche 

Bedenken. Jede zusätzliche bauliche Erweiterung durch Versiegelung oder 

Teilversiegelung in der ökologisch hochwertigen Wipperaue ist aus Gründen des Natur- 

und Landschaftsschutzes abzulehnen. 

Dies zumal die fragliche KFZ- Stellfläche im rechtskräftig ausgewiesenen 

Naturschutzgebiet N 5 „Wupperaue“ und im unmittelbaren Randbereich zum FFH- 

Gebiet „Wupper und Wipper bei Wipperfürth“ gelegen ist.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die im B- Planentwurf zitierte 

Landschaftsschutzgebietsverordnung vom 15. 05.2005 zwischenzeitlich durch den 

Landschaftsplan Nr. 6 „Wipperfürth“ abgelöst wurde, ich bitte im weiteren Verfahren 

um Berücksichtigung. 

  

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 

gez. 

Thomas Schmidt 
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